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AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN

Wichtige Info für alle Teilnehmenden:
Die Abfahrt ist um 17:00 Uhr an der

Rheingießenhalle

Büro für Tourismus, Marketing & Kultur
(Draisstr. 1, m.himmelsbach@rust.de oder 07822/ 864528)

Fahrt zum Ami Fritz
Fest nach Marlenheim

14. August 2025

ANGEPASSTE FAHRZEITEN RUST-BUS
Rust-Bus fährt um 00:30 Uhr seine letzte Runde
 
Aufgrund der verlängerten Öffnungszeiten des Europa-
Park und der Wasserwelt Rulantica im Juli und August wird 
auch die Fahrzeit des Rust-Busses angepasst.
 
Der Europa-Park hat am 23.08.2025 bis 24 Uhr geöffnet.
Die Wasserwelt Rulantica verlängert seine Öffnungszeiten 
am 08. und 09.08., sowie am 15. und 16.08.2025 ebenfalls 
bis 24 Uhr.
 
An allen Tagen startet der Rust-Bus seine letzte Runde um 
00:30 Uhr an der Wasserwelt Rulantica.

 ÖFFENTLICHE ZAHLUNGSERINNERUNG
Am 15.08.2025 werden folgende Abgaben zur Zahlung fäl-
lig:
 
• 3. Rate Grundsteuer für Steuerpflichtige, die ihre Grund-

steuer in Raten zahlen
• 3. Rate Gewerbesteuer
 
Alle Zahlungspflichtigen werden gebeten, falls keine Ein-
zugsermächtigung erteilt wurde, diese Abgaben pünktlich 
zu entrichten, damit lästige Mahnungen mit den damit ver-
bundenen Kosten vermieden werden.
 
Für Zahlungen an die Gemeindekasse benutzen Sie bitte 
die folgenden Bankverbindungen:
 
Sparkasse Offenburg/Ortenau   
IBAN: DE85 6645 0050 0070 0003 29   
BIC: SOLADES1OFG oder
 
Volksbank Lahr eG       
IBAN: DE80 6829 0000 0059 0067 03   
BIC: GENODE61LAH
 
Ihre Gemeindekasse
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WICHTIGE RUFNUMMERN – INFOS - NOTDIENSTE 
WIR SIND FÜR SIE ERREICHBAR: 
Gemeinde Rust Telefon 86 45 -  0 Allgemeine Sprechzeiten: 
Fischerstraße 51 Fax 86 45 -30 Mo, Mi, Do, Fr 08:30 – 12:00 Uhr 
77977 Rust E-Mail info@rust.de Mo, Do 14:00 – 16:00 Uhr 
  Internet www.rust.de Mi 14:00 – 18:00 Uhr 
 
Bürgermeister  Büro des Bürgermeisters/Stabsstelle Büro des Bürgermeisters/Sekretariat 
Dr. Kai-Achim Klare 86 45-11 Herr Masen 86 45-34 Frau Hahn 86 45-11 
buergermeister@rust.de  
 
Stabsstelle IT & Digitalisierung  Haupt- und Personalamt  Rechnungsamt 
Herr Bohnert 86 45-45 Frau Engelmann (Leitung) 86 45-15  Frau Fleig (Leitung) 86 45-61 
Herr Püllenberg 86 45-33 Frau Beck (Bürgerbüro) 86 45-27 Frau Arndt 86 45-22 
Herr Reichert 86 45-25 Frau Gruninger (Standesamt) 86 45-18 Frau Flink (Kasse) 86 45-17 
Bauamt  Frau Schindler 86 45-32 Frau Pedneault 86 45-56 
Frau Graß (Leitung) 86 45-26 Frau Schmeken (Ordnungsamt) 86 45-62 Frau Schmider 86 45-23 
Frau Fischer 86 45-40 Frau Tekic 86 45-60 Frau Schumacher 86 45-37 
Frau Haßler 86 45-24 Frau Zürn (Bürgerbüro)  86 45-16  Frau Würzburger  86 45-13 
Frau Olenberger 86 45-19      
Frau Vogel 86 45-14 Tourismus, Marketing, Kultur   Umweltamt/Naturzentrum Rheinauen 
Hausmeister  Frau Kopf (Leitung) 86 45-38 Herr Schindler (Leitung) 86 45-51 
Herr Ignatov 01 57 82 86 45 20 Frau Banasik 86 45-39 Herr Bellert (Förster) 86 45-52 
  Frau Himmelsbach 86 45-28 Frau Ebernau 86 45-64 
Bauhof der Gemeinde Rust  Frau Koßmann 86 45-35 Herr Gorecky 86 45-65 
Herr Schüber (Leitung) 74 32   Frau Haller-Werner 86 45-53 
    Frau Lang 86 45-55 
Grünschnittsammelstelle  Rheingießenhalle  Frau Siebenborn 86 45-53 
Mo 14 – 18 Uhr Sa 9 – 13 Uhr Herr Feißt (Hallenwart) 42 70 20  Frau Waldinger 86 45-63 
Herr Hauser               01 57 82 86 45 06 
Herr Löwel 01 57 82 86 45 05 

 
Kindergärten & Schule 
Elzwiesen Kindergarten  Kita Rheinpiraten  KiTa St. Michael 
Leitung: Frau Horvay 78 89 50 Leitung: Frau Sen 7 88 92 00 Leitung: Frau Lotto 64 14 
elzwiesen@junikaefer.info  rust@junikaefer.info  kita.rust@se-rust.de 
Grund- und Gemeinschaftsschule  Schulsozialarbeit  Schülerbetreuung im Rahmen 
Sekretariat 42 72 00 Frau Stephan 01 57 / 82 86 45 00 der verlässlichen Grundschule 
poststelle@gms-rust.schule.bwl.de  Ansprechpartnerin Soziales/Kinder/Jugend  01 76 / 15 83 91 22 
www.schule-rust-grafenhausen.de  bei der Gemeindeverwaltung     
  Frau Fleig  86 45-61 

 
Notrufe  Störungsdienste  Sonstige von A – Z 
Feuerwehr          112 Wasserwerk Ettenheim 0 78 22 86 77 20 Bevollmächt. Bezirksschornsteinfeger 
Feuerwehrgerätehaus    7 66 35 Bereitschaft 01 51 20 32 92 74 Harald Schwendemann 07826/96 64 56 
Polizei         110 Gas 0800 2 76 77 67 Mobil: 01 71 4 37 87 03 
Polizeiposten Rust 78 93 30 Strom 0800 3 62 94 77 Tobias Dehring 4 33 30 23 
Rettungsdienst/Notarzt         112 Breitband TV/Radio-Netze  Mobil: 01 51 64 50 04 97 
Krankenhaus Lahr 0 78 21 9 30 24h-Servicehotline 0221 46619100 Europa-Park 7 71 11 11 
Vergiftungsinfozentrale 07 61 1 92 40 Apotheken-Notdienste  Jugendzentrum 86 68 68 
  Festnetz (kostenfrei) 0800 00 22 8 33 Nachbarschaftshilfe 0151 24 12 67 37 
   Mobil  22 8 33 Pfarrämter 
Bereitschaftsdienste  Internet: www.aponet.de  Ev. Pfarramt Mahlberg 0 78 25 93 82 
Allgemeinmedizin 116 117 Dienstzeit von 08:30 bis 08:30 Uhr  Kath. Pfarramt Rust 8 61 48 00 
(kostenfrei)    Pflege-Centrum Kenk 
Zahnärztlicher  07.08.: Karls-Apotheke Kippenheim Ambulanter Dienst 0 78 21 92 29 52 
Notdienst 0 18 03 22 25 55 11 08.08.: Stadt Apotheke Lahr Mobile Pflege 01 72 7 13 13 20 
Tierärztlicher Notdienst  09.08.: Apotheke am Storchenturm Lahr Postagentur  86 58 90 
Den tierärztlichen Notdienst erfragen  10.08.: Schwanau-Apotheke Ottenheim Schädlingsbekämpfung   
Sie telefonisch bei Ihrem Haustierarzt.  11.08.: Üsenberg-Apotheke Kenzingen (externer Anbieter) 01 75 11 30 63 4 
  12.08.: Karls-Apotheke Mahlberg Sozialstation  78 91 70 
  13.08.:Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim Telefonseelsorge  08 00 1 11 01 11 
    Tierkörperbeseitigung 
    Protec, Orsingen 0 77 74 9 33 90 
    Wildtierberatung 86 45 36 
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Die Gemeinde Rust mit über 5.000 Einwohnern, ist ein staatlich 
anerkannter Erholungsort. 

 
 
 

 
 
 
 
Die Gemeinde Rust sucht zum Beginn im November 2025 in Teilzeit / unbefristet 

 
eine Reinigungskraft (a) ca. 6 Stunden / täglich  

 
oder 

 
zwei Reinigungskräfte (a) ca. 3 Stunden / täglich 

 
für die Reinigung von Gemeinschaftsschule und Mensa  

Rust / Kappel-Grafenhausen am Standort Rust  
 

Die Arbeitstage sind Montag bis Freitag. Beginn der täglichen Arbeitszeit ist ca. 14 
Uhr. Die Schulferien sind, bis auf eventuell stattfindende Grundreinigungen, 
arbeitsfrei.   
 
Wir bieten eine tarifgerechte Vergütung nach EG 2 TVöD, sowie alle üblichen 
Leistungen des öffentlichen Dienstes und einen krisensicheren Arbeitsplatz. Die 
Gemeinde als Arbeitgeber bietet außerdem attraktive Benefits wie z.B. einen 
Zuschuss zum Deutschland-Ticket, Hansefit, betriebliche Altersvorsorge, betriebliche 
Krankenzusatzversicherung und betriebliches Gesundheitsmanagement. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 07. September 2025. Ihre 
Bewerbungsunterlagen können Sie schnell und einfach in unserem 
Bewerbermanager hochladen (→ QR-Code) oder Sie senden diese an 
karriere@rust.de.  
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Personalamt unter Telefon 07822/8645-15 
oder 07822/8645-32 gerne zur Verfügung.  
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VOLLSPERRUNG IN DER ZOLLHAUSSTRASSE
Aufgrund einer privaten Baumaßnahme ist die Zollhaus-
straße auf Höhe der Hausnummer 17 seit Ende Juni voll 
gesperrt. Die Vollsperrung muss nach aktuellem Stand 
bis zum 22.08.2025 verlängert werden.  Eine Umleitung 
wird über die Ludwigstraße, Hinter den Gärten und die Le-
opoldstraße ausgeschildert.
 
Aus Sicherheitsgründen kann größtenteils leider kein 
Durchgang für Fußgänger ermöglicht werden. Sofern die 
Arbeiten es zulassen, wird jedoch ein Fußweg freigehalten.
 
Der Rust-Bus hat seine Route im oben genannten Zeit-
raum geändert. Die Haltestelle „Ludwigstraße“ wurde in 
die Grafenhausener Straße, Höhe Haus Nr. 2 verlegt. Die 
Haltestelle „Zollhausstraße“ kann weiterhin angefahren 
werden. Der Rust-Bus nutzt die Grafenhausener Straße, 
Albert-Schweitzer-Straße und den Hasemerweg als Umlei-
tung, weshalb es zu leichten Verspätungen kommen kann. 
Wir bitten, Kreuzungsbereich von parkenden Autos freizu-
halten, um dem Bus ein ungehindertes Durchkommen zu 
ermöglichen.
 
Wir bitten Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Beach-
tung.

GUTACHTERAUSSCHUSSGEBÜHRENSATZUNG
S A T Z U N G

über die ERHEBUNG von GEBÜHREN 
für die Tätigkeit des 

GEMEINSAMEN GUTACHTERAUSSCHUSSES LAHR
 und seiner

GESCHÄFTSSTELLE
(Gutachterausschussgebührensatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 
2, 11 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Ge-
meinderat der Stadt Lahr am 21.07.2025 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Gebührenpflicht
(1)   Die Stadt erhebt Gebühren für die Leistungen des Ge-

meinsamen Gutachterausschuss Lahr und für Leis-
tungen der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gut-
achterausschuss Lahr nach Maßgabe dieser Satzung.

(2)   Bei Leistungen für Gerichte werden die Gebühren 
entsprechend dem Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetz (JVEG) erhoben.

 
§ 2 Gebührenschuldner, Haftung

(1)   Gebührenschuldner ist, wer die Erstattung des Gut-
achtens oder Leistungen der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses veranlasst, oder in wessen Inte-
resse sie vorgenommen werden.

(2)   Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

(3)   Neben dem Gebührenschuldner haftet, wer die Ge-
bührenschuld durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses über-
nommen hat; dies gilt auch für denjenigen, der für die 
Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

 
§ 3 Gebührenmaßstab

(1)   Die Gebühren werden nach dem Verkehrswert der 
Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte, Bau-
werke, des Grundstückszubehörs und der Rechte an 
Grundstücken erhoben. Maßgebend ist der Verkehrs-
wert nach Abschluss der Wertermittlung.

(2)   Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt die wirt-
schaftliche Einheit, nicht das Grundstück im Sinne der 
Grundbuchordnung. Als Grundstücke gelten auch die 
grundstücksgleichen Rechte (Wohnungs-/Teileigen-
tum, Erbbaurecht etc.). 

(3)   Für jeden ermittelten Verkehrswert eines Grundstücks 
wird die Gebühr – mit Ausnahmen der Absätze 4 bis 
7 – gesondert berechnet.

(4)   Liegen mehrere gleichartige, unbebaute, land- und/
oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke neben-
einander und bilden diese eine wirtschaftliche Einheit, 
wird die Gebühr aus der Summe der Verkehrswerte 
dieser Grundstücke berechnet.

(5)   Werden für ein Grundstück mehrere Einzelwerte fest-
gelegt, so wird die Gebühr aus der Summe der Einzel-
werte berechnet.

(6)   Sind im Rahmen einer Wertermittlung mehrere Sa-
chen und Rechte, die sich auf ein Grundstück be-
ziehen, zu bewerten, z.B. neben dem unbelasteten 
Verkehrswert auch der belastete Verkehrswert (mit 
Wohnrecht, Nießbrauch etc.), so ist die Gebühr aus 
der Summe der einzelnen Sachen und Rechte und 
deren maßgeblichen Werte zu berechnen. Gleiches 
gilt, wenn Wertunterschiede auf der Grundlage unter-
schiedlicher Grundstückseigenschaften zu ermitteln 
sind.

(7)   Ist für ein bebautes Grundstück zusätzlich der Bo-
denwert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn 
das Grundstück unbebaut wäre, so wird dafür keine 
zusätzliche Gebühr erhoben.

(8)   Wird der Wert eines (ideellen) Miteigentumsanteils 
ermittelt, der nicht mit Sondereigentum nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz verbunden ist, so wird die 
Gebühr aus dem Wert des gesamten Grundstücks be-
rechnet.

(9)   Bei Gutachten über die Ermittlung sanierungsbe-
dingter Bodenwerterhöhungen (§ 154 Abs. 2 BauGB) 
wird die Gebühr aus dem ermittelten Neuordnungs-
wert des gesamten Grundstücks nach § 4 Abs. 1 i.V.m. 
§ 5 Abs. 4 berechnet.

(10)   Bei Wertermittlungen für Baulandumlegungsverfahren 
auf Antrag der Umlegungsstelle bildet der Wert der 
Verteilungsmasse die Bemessungsgrundlage für die 
Gebührenfestsetzung nach § 4 Abs. 1.
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(2)   In den Gebühren ist je eine Ausfertigung des Gutach-
tens für den Antragsteller und eine weitere für jeden 
Eigentümer (§ 193 Abs. 4 BauGB) enthalten, soweit 
dieser nicht Antragsteller ist. Für jede weitere Ausferti-
gung bzw. jeden weiteren Auszug beträgt die Gebühr 
35,- € pro Exemplar.

(3)   Für schriftliche Bodenrichtwertauskünfte (§ 196 Abs. 3 
BauGB) beträgt die Gebühr 35,- € pro Wert.

(4)   Auskünfte aus der Kaufpreissammlung mit Vergleich-
sobjekten für Wohnungs- bzw. Teileigentum sowie 
Reihen-/Doppelhäuser werden nur schriftlich und 
anonymisiert erteilt. Für schriftliche Auskünfte (auch 
per Mail) aus der Kaufpreissammlung ohne örtliche 
Besichtigung gemäß § 195 Abs. 3 BauGB und § 13 
der Gutachterausschussverordnung wird eine Gebühr 
von pauschal 120 € für bis zu 10 Vergleichsobjekte 
erhoben. Für jedes weitere zusätzliche Vergleichsob-
jekt beträgt die Gebühr 15 € pro Vergleichsobjekt. Für 
schriftliche Auskünfte aus der Kaufpreissammlung mit 
einem einzelnen Vergleichswert beträgt die Gebühr 
pauschal 50,- Euro.

 
§ 5 Ermäßigte Gebühr

(1)   Sind Wertermittlungen für Sachen oder Rechte im 
gleichen Antrag auf unterschiedliche Stichtage durch-
zuführen, so bemisst sich die Gebühr für den Stich-
tag, der dem Tag der Bewertung am nächsten kommt, 
nach § 4 Abs. 1. Für jeden weiteren Stichtag beträgt 
die Gebühr jeweils 50 % der vollen Gebühr nach § 4 
Abs. 1.

(2)   Sind dieselben Sachen oder Rechte innerhalb von 3 
Jahren erneut – im Zuge eines Verkehrswertgutach-
tens – zu bewerten, ohne dass sich die tatsächlichen 
und rechtlichen Verhältnisse geändert haben, so be-
trägt die Gebühr 50 % der vollen Gebühr nach § 4 
Abs. 1.

(3)   Für Umrechnungen und Wertfortschreibungen ohne 
erneute Bewertung durch den Gutachterausschuss 
beträgt die Gebühr 30% der nach dem fortgeschrie-
benen oder umgerechneten Wert zu erhebenden 
vollen Gebühr nach § 4 Abs. 1.

(4)   Bei gleichzeitiger Bewertung mehrerer Wohnungs-/
Teileigentumsrechte eines Eigentümers auf einem 
Grundstück wird aus dem höchsten Verkehrswert die 
volle Gebühr berechnet; für jeden weiteren Verkehrs-
wert beträgt die Gebühr 50 % der vollen Gebühr nach 
§ 4 Abs. 1.

(5)   Wird vom Antragsteller keine Ausfertigung des Gut-
achtens, sondern lediglich eine schriftliche Mitteilung 
mit den relevanten Daten zum Verkehrswert verlangt, 
beträgt die Gebühr 75 % der vollen Gebühr nach § 4 
Abs. 1.

(6)   Die in Abs. 1 bis 5 genannten Ermäßigungstatbestän-
de aus Abs. 1 bis 5 können nicht in Kombination zur 
Anwendung kommen. Allein maßgeblich ist der für den 
Gebührenschuldner vorteilhafteste Ermäßigungstat-
bestand.

 

(11)   Sind in einem Gutachten für mehrere Grundstücke 
eines Gebietes besondere Bodenwerte zu ermitteln, 
so gilt als Wert der doppelte Wert des durchschnitt-
lichen gebiets- oder lagetypischen Grundstücks. Bei 
mehreren gleichartigen Bodenwerten ist der höchste 
Wert zugrunde zu legen. Die maßgebliche Grund-
stücksgröße beträgt höchstens 800 m².

(12)   Sind bei einer Wertermittlung Liquidationsobjekte zu 
bewerten, ist der Gebühr der Wert des fiktiv unbe-
bauten Grundstücks zuzüglich der Freilegungskosten 
zugrunde zu legen.

(13)   Sofern die der Gebührenerhebung zugrundeliegenden 
Leistungen der Stadt der Steuerpflicht unterliegen, 
gelten die genannten Beträge als Nettobeträge und 
erhöhen sich um die gesetzlich geltende Umsatzsteu-
er.

§ 4 Gebührenhöhe
(1)   Bei bebauten Grundstücken, Bauwerken, Grund-

stückszubehör und grundstücksgleichen Rechten be-
trägt die Gebühr:

  Die aufgeführten Beträge verstehen sich als Nettobe-
träge. Sofern die der Gebührenerhebung zugrundelie-
genden Leistungen der Stadt der Steuerpflicht unter-
liegen, erhöhen sich die aufgeführten Beträge um die 
gesetzlich geltende Umsatzsteuer.



AMTSBLATT DER GEMEINDE RUST.Donnerstag, 7. August 2025 Woche 32

6

§ 6 Erhöhte Gebühr
Bei außergewöhnlich großem Aufwand, insbesondere für
• örtliche Bauaufnahmen oder Bauaufmessungen inklusive 

Nachbearbeitung mit erheblichem Zeitaufwand
• erhöhter Zeitaufwand aufgrund abgesagter oder verän-

derter Ortstermine
• umfangreiche Besprechungen und Beratungsleistungen
• Umfangreiche Recherchen aufgrund zurückliegender 

Stichtage
• zusätzliche Ausarbeitungen (z.B. weitere mögliche Be-

wertungsverfahren) auf Verlangen des Antragsstellers
• Auseinandersetzung mit Grundsatzfragen der Werter-

mittlung
• gesonderte Berücksichtigung von Entschädigungsge-

sichtspunkten
• zusätzlicher schriftlicher Begründung auf Verlangen des 

Antragstellers werden für den Mehraufwand zusätzliche 
Gebühren nach Zeitaufwand erhoben. Die Höhe der Ge-
bühren beträgt 70 % des im JVEG vorgesehenen Hono-
rars für Immobiliensachverständige. Die Gebühr wird je 
angefangene 30 Minuten erhoben.

 
§ 7 Rücknahme eines Antrages

(1)   Wird ein Antrag auf Erstattung eines Wertgutachtens 
oder eine sonstige Leistung zurückgenommen, bevor 
der Gutachterausschuss einen Beschluss über den 
Wert des Gegenstandes gefasst hat, so wird eine Ge-
bühr entsprechend dem Bearbeitungsstand erhoben.

(2)   Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss des Gutach-
terausschusses zurückgenommen, so entstehen die 
vollen Gebühren.

 
§ 8 Besondere Sachverständige, Auslagen

(1)   Werden mit Zustimmung des Antragstellers beson-
dere Sachverständige bei der Wertermittlung zuge-
zogen, so hat der Gebührenschuldner die hierdurch 
entstehenden Auslagen neben den Gebühren nach 
dieser Satzung zu entrichten.

(2)   Sonstige Auslagen, z.B. Kosten für behördliche Aus-
künfte wie Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, 
Grundbucheinsicht, Auskünfte aus dem Baulastenver-
zeichnis, Bauakteneinsicht u.s.w.) sind neben der Ge-
bühr nach § 4 Abs. 1 zu erstatten.

 
§ 9 Gebühren für sonstige Leistungen des 

Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle
(1)   Für sonstige Leistungen, soweit sie nicht in dieser Sat-

zung ausdrücklich aufgeführt sind, werden Gebühren 
nach Zeitaufwand erhoben. Es gilt die Verwaltungsge-
bührenordnung der Stadt Lahr in der jeweils gültigen 
Fassung. 

(2)   Für Beratungsleistungen oder gutachterliche Stellung-
nahmen durch den Gutachterausschuss oder durch 
die Geschäftsstelle werden Gebühren nach Zeitauf-
wand erhoben. Die Höhe der Gebühren beträgt 70 % 
des im JVEG vorgesehenen Honorars für Immobilien-
sachverständige. Die Gebühr wird je angefangene 30 
Minuten erhoben.

 

§ 10 Entstehung und Fälligkeit
(1)   Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der 

Wertermittlung oder der sonstigen in dieser Satzung 
aufgeführten Leistung, für die sie erhoben wird.

(2)   Bei Zurücknahme eines Antrags nach § 7 dieser Sat-
zung entsteht die Gebühr mit dem Eingang der schrift-
lichen Rücknahmeerklärung bei der Geschäftsstelle 
des Gutachterausschuss.

(3)   Die Gebühren und die Auslagen werden durch schrift-
lichen Bescheid festgesetzt und sind einen Monat 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den 
Gebührenschuldner fällig.

(4)   Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf An-
trag erfolgt, kann von der Zahlung eines Vorschusses 
oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Gebühren und Aus-
lagen abhängig gemacht werden.

(5)   Schriftstücke (z.B. Ausfertigungen, Abschriften, Ur-
kunden) oder sonstige Sachen können bis zur Ent-
richtung der festgesetzten Gebühren und Auslagen 
zurückbehalten oder an den/die Gebührenschuldner/
in auf dessen/deren Kosten unter Nachnahme der Ge-
bühr übersandt werden.

 
§ 11 Inkrafttreten und Übergangsregelung

(1)   Diese Satzung tritt am 01.08.2025 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Gutachterausschussgebührensatzung vom 
23.10.2023 außer Kraft.

(2)   Für Leistungen des Gutachterausschusses und sei-
ner Geschäftsstelle, die vor Inkrafttreten dieser Sat-
zung beantragt wurden, werden die Gebühren auf der 
Grundlage der Gutachterausschussgebührensatzung 
vom 23.10.2023 erhoben.

 
Lahr, den 23.07.2025
Markus Ibert
Oberbürgermeister
 

Hinweis:
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württ-
emberg (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande ge-
kommen, gilt sie gem. § 4 Abs.4 GemO ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen, wenn die Verletzung nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Stadt Lahr/Schwarzwald geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung [sowie die zur Einsicht 
auszulegenden Unterlagen] steht seit dem 29.07.2025 
[auch] im Internet unter
https://www.lahr.de/stadtrecht.3408.htm (Stadt + Verwal-
tung, Stadtrecht) zur Verfügung.
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ABFALLENTSORGUNG
Müllabfuhr in der nächsten Woche: 
Keine Müllabfuhr in der kommenden Woche.

TOURISTINFO
DER GEMEINDE RUST

Ferienprogramm 2025 
 
Neuinteressierte können sich immer noch gerne für 
Veranstaltungen mit freien Plätzen online unter www.
unser-ferienprogramm.de/rust anmelden. Die Restplätze 
werden nun nach Eingang der Anmeldung berücksich-
tigt. Bitte denken Sie daran, uns zu informieren, sollten Sie 
bei einer zugeteilten Veranstaltung doch nicht teilnehmen 
können, damit wir die Möglichkeit haben, den Platz ander-
weitig zu vergeben.
Die Ferienpässe können im Büro für Tourismus, Marketing 
& Kultur abgeholt werden oder werden direkt bei der Veran-
staltung ausgegeben.
 

Kommende Sommerferienangebote
Freitag, 08. August 2025: 
WIR PUTZEN DIE BLINDE ELZ
Uhrzeit & Treffpunkt: 14:00 - 17:00 Uhr, 
Skateranlage beim Sportplatz
Veranstalter: Freie Wähler Rust
Anmeldung erforderlich
 
 
Samstag, 09. August 2025: 
SPIEL UND SPASS BEI DER JUGENDFEUERWEHR
Uhrzeit & Treffpunkt: 14:00 - 17:00 Uhr, Feuerwehrhaus
Veranstalter: Jugendfeuerwehr Rust
Anmeldung nicht erforderlich
 
Montag, 11. August 2025: 
MARIENKÄFER FRANZ SUCHT SEINE PUNKTE
Uhrzeit & Treffpunkt: 09:30 - 12:00 Uhr, 
Naturzentrum Rheinauen
Veranstalter: Naturzentrum Rheinauen
Anmeldung erforderlich
 
Abgabe der Meldescheine Juli 2025
Wir möchten die Gastgeber daran erinnern, die ausge-
füllten Meldescheine des Monats Juli bis spätestens 10. 
August 2025 im Büro für Tourismus, Marketing & Kultur 
abzugeben. Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie die 
Meldescheine auch gerne in den Briefkasten einwerfen.
 
Falls Sie keine Gäste im Juli hatten, teilen Sie uns das 
bitte auch mit.

WASSERVERBAND "ALTE ELZ" KENZINGEN
In diesem Jahr wird der Bachabschlag durch den Wasser-
verband "Alte Elz" vom 20.09. - 27.09.2025 stattfinden.
Der Bachabschlag wird nach Vorgabe der Aufsichtsbehör-
den, alle zwei Jahre stattfinden was bedeutet, dass 2026 
kein Bachabschlag durchgeführt wird.
Wir wollen Sie heute schon auf den Termin hinweisen, da-
mit Sie die Zeit während dem Bachabschlag für eventuelle 
Instandsetzungsarbeiten an Bachmauern oder Böschun-
gen bzw. für Revisionsarbeiten nutzen können.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin:
Das an öffentlichen Gewässern grundsätzlich keine Verän-
derungen im Uferbereich ohne vorherige Zustimmung der 
jeweiligen Gemarkungsgemeinde vorgenommen werden 
dürfen. Der Eingriff an öffentlichen Gewässern ist verboten.
Weiterhin ist es verboten:
• jeglichen Unrat/Abfall in das Gewässer (Bauschutt, Mäh-

gut, Baumschnitt, Kadaver, Bauschutt, Gartenabfälle, 
Heckenschnittgut usw.) in das Wasser einzubringen.

• Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle sowie das Ablagern 
von Gartenabfällen (Kompost) im Gewässerrandstreifen 
ist verboten.

• Ebenso ist das Erstellen von Schutz- oder Gerätehütten 
jeglicher Größe im Gewässerrandstreifen nicht erlaubt.

Bei Verstoß wird dies als Ordnungswidrigkeit bzw. Straftat 
bestand gewertet. Auf den im Wassergesetz von Baden-
Württemberg vom 01. Januar 1999 verankerten Gewässer-
schutzstreifen in einer Breite von 10 Metern im Außenbe-
reich wird ausdrücklich hingewiesen.
 
In diesen Gewässerrandstreifen sind verboten:
 
1. der Umbruch von Dauergrünland,
2. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
3. die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, so-
weit sie nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich 
erforderlich sind.

Informieren Sie Ihr Umfeld
über wichtige Ereignisse.

Nutzen Sie unsere preisgünstigen
Familienanzeigen.

0781/504 -1455
oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de
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FREIEWAHLER RUST


FREIE WÄHLER

Ferienprogramm 2025
 
Auch der Umwelt zuliebe: Wir putzen die Blinde Elz
Freitag, 08.08.2025 von 14:00 bis 17.00 Uhr
Wir treffen uns um 14 Uhr beim VIP-Parkplatz. Mit einem 
Kanu im Schlepptau gehen wir zu Fuß durch das Bachbett 
der Blinden Elz und sammeln alles ein, was da nicht hinein-
gehört und der Umwelt schadet. Das Wasser wird weitest-
gehend abgelassen, so dass wir mit Stiefeln oder festem 
Schuhwerk darin gehen können.
Im Anschluss gehen wir zur Grillhütte, wo es für alle 
Teilnehmer:innen etwas zu trinken und zu essen gibt.
Das Ende der Veranstaltung ist um 17:00 Uhr.
Kinder unter 6 Jahren dürfen nur in Begleitung eines ver-
antwortlichen Erwachsenen teilnehmen.
 
Wir freuen uns über euer Kommen und die Umwelt freut 
sich mit.

Foto: Freie Wähler Rust 

Großer Erfolg beim 18. Bulldogtreffen
der CDU Rust – Traktoren und Spaß

für die ganze Familie
Trotz des regnerischen Wetters war das 18. Bulldog-
treffen der CDU Rust im Rahmen des Ferienprogramms
der Gemeinde ein voller Erfolg.

Knapp 60 historische und moderne Traktoren lock-
ten zahlreiche Kinder, Familien und Technikbegeisterte
auf den neuen Europa-Platz im Herzen von Rust – ein
Standort, der sich als idealer Austragungsort erwiesen
hat.

Neben den eindrucksvollen Fahrzeugen, die Groß
und Klein gleichermaßen faszinierten, sorgten auch
das beliebte Kinderschminken und bunte Tattoos
für strahlende Gesichter bei den kleinen Besuchern.
Die CDU Rust freut sich über die durchweg positive
Resonanz und bedankt sich herzlich bei allen Familien,
Gästen und Unterstützern.

Ein besonderer Dank gilt der Gemeinde Rust, die mit
dem neuen Europa-Platz einen offenen, lebendigen
Raum für bürgerschaftliches Engagement geschaffen
hat – mitten im Ort und für alle Bürgerinnen und Bürger
nutzbar.

Auch politisch war das Fest ein voller Erfolg:
Die Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit
zum persönlichen Austausch mit Dr. Yannick Bury
MdB, der baden-württembergischen Justizministerin
Marion Gentges MdL, sowie den Gemeinderäten der
CDU Fraktion Andreas Link, Benjamin Peter,
Andreas Bachmann und Kai Melder.
In vielen Gesprächen konnten Anliegen, Fragen und
Ideen direkt an die Abgeordneten und Räte heran-
getragen werden.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer, die mit großem
Einsatz zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

Die CDU Rust blickt bereits jetzt mit Vorfreude auf
das nächste Bulldogtreffen – und hofft dann auf ein
wenig mehr Sonnenschein, aber genauso viel Gemein-
schaftssinn wie in diesem Jahr.

CDU-
Gemeindeverband

Lesespaß für die ganze Familie!
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KIRCHLICHE
NACHRICHTEN

Kath. Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Rust | Hinden-
burgstr. 27, 77977 Rust
Tel: 07822 86148-00 | E-Mail: pfarrbuero@se-rust.de

Bürozeiten:
Dienstag  14.30 – 16:30 Uhr
Freitag 08:30 - 11:30 Uhr
 
Pfarrer Josef Rösch
Tel: 07822 86148-14 | roesch@se-rust.de
 
Pastoralreferentin Stefanie Eisele
Tel: 07822 86148-12 | eisele@se-rust.de
 
Gemeindereferentin Antonia Hugenschmidt
Tel: 07822 86148-13 | hugenschmidt@se-rust.de
 
Diakon Thomas Schneeberger
Tel: 0163 7773314 | thomas.schneeberger@europapark.de

Ein Reisesegen
 
Guter Gott,
du gehst mit, wenn wir aufbrechen,
du bleibst, wenn wir zur Ruhe kommen.
 
Segne die Wege, die wir in diesen Ferientagen gehen:
die vertrauten und die neuen,
die geplanten und die überraschenden.
 
Schenke uns offene Augen,
um Schönes zu entdecken,
offene Ohren,
um Stille und Stimmen zu hören,
und ein weites Herz,
um dankbar zu empfangen,
was du uns schenkst.
 
Bewahre uns vor Gefahren,
vor Hast und unnötiger Hektik.
Lass uns zur Ruhe finden – außen und innen.
Erneuere in uns die Freude am Leben, am Zusammensein,
am guten Essen und Trinken.
 

KINDERGARTEN
UND SCHULE

Foto: Kath. Kita St. Michael 

Am Mittwoch, 30.07.2025 feierte die Kath. Kita St. Michael 
unter dem Thema:
 

„Wir sind gemeinsam unterwegs...“
 
ihren jährlichen Abschlussgottesdienst. Dieser wurde von 
den Schulanfängerkindern gestaltet. In diesem Rahmen 
wurden die Schulanfängerkinder, die den Kindergarten ver-
lassen werden, verabschiedet. Herr Pfarrer Rösch gab je-
dem Kind den Segen und die Kinder bekamen eine kleine 
Erinnerung von der Kita.

Haben Sie Ihr Mitteilungsblatt nicht erhalten?
Oder bekommen Sie es unregelmäßig?

Kontaktieren Sie uns mit
Namen und Anschrift unter:

0781/504 -5566

anb.leserservice@reiff.de
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Und wenn wir dann wieder in den Alltag zurückkehren dür-
fen,
lass uns erfrischt und gestärkt weitergehen – 
im Vertrauen, dass du auch dann bei uns bist.
 
So segne euch und alle, die euch kostbar sind, der gütige 
Gott:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
 
Die Sommerferien sind eine ganz besondere Zeit – für ganz 
viele Menschen sind die Sommerferien frei von Schule, Ar-
beit und Alltag. Die Ferienwochen sind Wochen, in denen 
wir Abstand gewinnen können, unterwegs sind, loslassen 
können.
 
Ganz egal ob Sie nun verreisen oder einfach daheim sind 
bei sich – Ferienzeit birgt immer die Chance auf einen neu-
en Blick auf Himmel und Erde, auf andere, auf sich selbst 
– und vielleicht auch auf Gott.
 
Ihr und Euer
Thomas K. Schneeberger, Diakon
 
Gottesdienstordnung
Freitag, 08.08.2025 – Hl. Dominikus
Ru. 18.30 Uhr Messfeier

Samstag, 09.08.2025
Gr. 18.30 Uhr Messfeier am Sonntagvorabend

Sonntag, 10.08.2025 – 19. Sonntag im Jahreskreis
Ru. 10.00 Uhr Messfeier

Dienstag, 12.08.2025
Ri. 18.00 Uhr Rosenkranz
Ri. 18.30 Uhr Messfeier

Mittwoch, 13.08.2025
Gr. 14.30 Uhr Seniorengottesdienst im Pfarrheim
    (bei großer Hitze (ab 33 °) entfällt der 

Seniorengottesdienst - die Entscheidung 
wird vom Team zeitnah getroffen und 
bekannt gegeben)

Donnerstag, 14.08.2025 – Hl. Maximilian Kolbe
Ru. 17.00 Uhr Rosenkranz
Ka. 18.30 Uhr Messfeier

Freitag, 15.08.2025 – Maria Aufnahme in den Himmel
Ru. 18.30 Uhr Messfeier mit Kräuterweihe

Samstag, 16.08.2025
Ri. 18.30 Uhr  Messfeier am Sonntagvorabend mit 

Kräuterweihe
    Wir beten für Manfred und Elfriede Bieh-

ler (1.Ged.); für Franz und Hilda Lang, 
verst. Kinder und Thomas Bruder

Sonntag, 17.08.2025 – 20. Sonntag im Jahreskreis
Ka. 10.00 Uhr Messfeier mit Kräuterweihe
   Die kfd Kappel bietet gegen eine Spende 

kleine selbstgebundene Kräutersträuße 
an.

Freitag, 08.08.2025 – Hl. Dominikus
Ru. 18.30 Uhr Messfeier

Samstag, 09.08.2025
Gr. 18.30 Uhr Messfeier am Sonntagvorabend

Sonntag, 10.08.2025 – 19. Sonntag im Jahreskreis
Ru. 10.00 Uhr Messfeier

Dienstag, 12.08.2025
Ri. 18.00 Uhr Rosenkranz
Ri. 18.30 Uhr Messfeier

Mittwoch, 13.08.2025
Gr. 14.30 Uhr  Seniorengottesdienst im Pfarrheim
   (bei großer Hitze (ab 33 °) entfällt der 

Seniorengottesdienst - die Entscheidung 
wird vom Team zeitnah getroffen und 
bekannt gegeben)

Donnerstag, 14.08.2025 – Hl. Maximilian Kolbe
Ru. 17.00 Uhr Rosenkranz
Ka. 18.30 Uhr Messfeier

Freitag, 15.08.2025 – Maria Aufnahme in den Himmel
Ru. 18.30 Uhr Messfeier mit Kräuterweihe

Samstag, 16.08.2025
Ri. 18.30 Uhr  Messfeier am Sonntagvorabend mit 

Kräuterweihe
   Wir beten für Manfred und Elfriede Bieh-

ler (1.Ged.); für Franz und Hilda Lang, 
verst. Kinder und Thomas Bruder

Sonntag, 17.08.2025 – 20. Sonntag im Jahreskreis
Ka. 10.00 Uhr Messfeier mit Kräuterweihe
   Die kfd Kappel bietet gegen eine Spende 

kleine selbstgebundene Kräutersträuße 
an.

 
Nachfolgende Messintentionen haben wir in Rust im 
Juli zum Auswärts feiern gegeben
Für Salbina und Gottfried Schießle
Für Peter Nitschke (JT)
Für Ignaz, Marie und Karl Gruninger, Johann Pflieger, Sr. 
Romana Schuhmacher

Jahresausflug der Ministranten
Einiges gelernt und viel Spaß hatten die Ministranten beim 
diesjährigen Ministrantenausflug ins Tal X. Gemeinsam mit 
Pfarrer Josef Rösch und Gemeindereferentin Antonia Hu-
genschmidt ging es am ersten Ferientag zur Landesgarten-
schau nach Baiersbronn und Freudenstadt.
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Mühlensommer von Martina Bogdahn – Maria möchte mit 
ihren Töchtern einen Kurzurlaub in den Bergen machen. 
Kurz vor dem Aufbruch erhält sie einen Anruf. Ihr Vater liegt 
im Krankenhaus und ihre Mutter benötigt auf dem Bauern-
hof kurzfristig Unterstützung. Maria fährt zum Hof und trifft 
ihre demente Großmutter an. Im Laufe der Zeit kommen Er-
innerungen an ihre Kindheit und Jugendzeit hoch. Als dann 
noch ihr Bruder eintrifft kommt es zu Gesprächen, die Kon-
flikte auslösen, aber auch ausräumen. Im Rückblick lernt 
man sich selbst zu finden.
 
Reichskanzlerplatz von Nora Bossong – Hans ist ho-
mosexuell und lernt Magda, die Stiefmutter seines Schul-
freundes Hellmut Quandt, in den er unsterblich verliebt 
ist, kennen. Nach einiger Zeit beginnen Hans und Magda 
eine Affäire mit der sich beide Trost versprechen. Magda 
lernt Joseph Goebbels kennen und tritt der NSDAP bei. 
Es kommt zum Bruch mit Hans, der wegen seiner Homo-
sexualität zunehmend in Gefahr gerät. Der Roman erzählt 
die Geschichte zweier Menschen über einen Zeitraum von 
über zwanzig Jahren.
 
Die Entführung von John Grisham - Mitch McDeere arbei-
tete in der kriminellen Anwaltskanzlei "Die Firma" und hatte 
sie vor 15 Jahren mit dem FBI hochgehen lassen. Mittler-
weile ist er in der weltgrößten Anwaltskanzlei beschäftigt. 
Als ihn ein Mentor bittet, mit einer Lösegeldzahlung eine 
Entführung zu beenden, sind er und seine Familie erneut 
in Gefahr.
 
Sie können die Bücher auch über BVS eOpac Grafenhau-
sen bei uns bestellen. Den Online-Zugang finden Sie auf 
der Homepage der Seelsorgeeinheit Rust. 
 
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag von 15.30 bis 17.00 Uhr und
Donnerstag von 17.30 bis 19.00 Uhr
 
Es grüßt Sie ganz herzlich,
das Team der Bücherei

Gottesdienste und Veranstaltungen
in der Ev. Kirchengemeinde Mahlberg, Kappel-
Grafenhausen, Rust
Ev. Pfarramt, Rathausplatz 2, 77972 Mahlberg
Tel.: 0 78 25 / 93 82 mahlberg@kbz.ekiba.de
www.ev-kirche-mahlberg.de
Bürozeiten: Dienstag 9:00 – 11:00 Uhr; Mittwoch 15:00 – 16:00 Uhr
Pfarrer Jörg Herbert

8. Sonntag nach Trinitatis

Sonntag, 10.08.2025
Sommergottesdienste im Südbezirk
Gottes Spuren entdecken im Mut 
9:30 Uhr Schmieheim
10:45 Uhr Mahlberg   
 (Pfr. J. Herbert)
 

In einem Tal mit X Möglichkeiten konnte die Natur im soge-
nannten „Grünen Klassenzimmer“ aus einer anderen Per-
spektive erforscht werden. Die jüngeren Ministrantinnen 
und Ministranten beschäftigten sich unter anderem mit dem 
Leben und den Kindern in Kamerun und lernten dabei noch 
drei kamerunische Spiele kennen.
Die älteren Ministrantinnen und Ministranten machten sich, 
ausgerüstet mit einem Plan, auf den Weg zur sogenannten 
Landschaftsgärtnerralley, wo sie die einzelnen Bereiche 
des Gartenschaugeländes aus Sicht der Landschaftsgärt-
ner kennen lernten und dabei verschiedenen Knobelaufga-
ben lösen durften.

Fotos: SE Rust 

Ein paar Büchertipps für Ihre Ferientage
...wir haben auch in den Schulferien für Sie geöffnet! 

Dunkles Wasser von Charlotte Link – Während ihres Ur-
laubs an der Westküste Schottlands werden zwei Familien 
von mehreren Männern überfallen und getötet. Iris über-
lebt, weil sie sich verstecken konnte. Die Ermittlungen der 
Polizei laufen ins Leere, der Fall bleibt ungeklärt. Nach lan-
gen Jahren hat Iris das Gefühl gestalkt zu werden. Als dann 
eine Freundin von Iris verschwindet vertraut sie sich Ex-
Inspector Caleb Hale an, der zusammen mit Kate Linville 
die Ermittlungen erneut aufnehmen.
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9. Sonntag nach Trinitatis

Sonntag, 17.08.2025     
Sommergottesdienste im Südbezirk
Gottes Spuren entdecken im Lachen und Weinen  
9:30 Uhr Mahlberg
10:45 Uhr Ettenheim  
 (Pfr. M. Grüsser)

Einladung an alle evangelischen und katholischen 
Frauen
Alle interessierten Frauen sind herzlich zum ökumenischen 
Sommerabend am
Donnerstag, den 21.08.2025 im Jakobushaus eingela-
den.
Wir beginnen um 18:00 Uhr in der Schlosskirche Mahlberg 
mit einer Andacht zum Lied:
Geh aus, mein Herz ....
Wer einen Fahrdienst benötigt, meldet sich bitte bei Ingrid 
Dorner 07825/2671 oder Doris Bakenhus 07822/2010.
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
kfd und evang. Frauentreff Mahlberg
 

VEREINE
DER INHALT DER VEREINSMITTEILUNGEN LIEGT IN DER
EIGENVERANTWORTUNG DER JEWEILIGEN VEREINE.

BALTHASAR-HEXEN
RUST E.V.

Sommerferienprogramm 2025
Besuch des Karlsruher Zoo
-noch 6 freie Plätze-
Die Balthasar-Hexen nehmen euch mit zu einem Ausflug in 
den Karlsruher Zoo.
 

Foto: Balthasar-Hexen 

Vom Bahnhof Ringsheim aus fahren wir mit dem Zug nach 
Karlsruhe und schauen uns die vielfältige Tierwelt des 
Karlsruher Zoos an. Auch die Eltern der Kinder sind zum 
Besuch des Zoos recht herzlich eingeladen. Falls jemand 
keine Möglichkeit hat, an den Bahnhof nach Ringsheim zu 
kommen, könnt ihr auch gerne um 12:00 Uhr an die Rhein-
gießenhalle für eine Mitfahrgelegenheit kommen.
 
Die Teilnahmegebühr von 20,00 Euro wird am Veranstal-
tungstag direkt beim Veranstalter bezahlt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet den Eintritt in den Zoo so-
wie das Zugticket.
 
Anmeldung bitte unter: 
www.unser-Ferienprogramm.de/rust

FREUNDESKREIS
SV RUST E.V.

Mannschaftsvorstellung am 10. August:
Fußball, Grill & gute Laune
Am Sonntag, den 10. August 2025, lädt der Freundeskreis 
des SV Rust herzlich zur Mannschaftsvorstellung der neu-
en Fußballsaison ein. Beginn ist um 13 Uhr auf dem Sport-
gelände in Rust. Neben der Präsentation der Spieler und 
des Trainerteams dürfen sich Fans und Besucher auf einen 
geselligen Nachmittag freuen. Für das leibliche Wohl ist be-
stens gesorgt: Es gibt gegrillte Würste und Steaks sowie 
kühle Getränke.

Der Verein freut sich über zahlreiche Unterstützer – kommt 
vorbei, lernt das Team kennen und stimmt euch gemein-
sam auf eine spannende Saison ein!
 
Die Vorstandschaft
Freundeskreis SV Rust e.V.

Unter dem Motto „Spiel & Spaß bei der Jugendfeuerwehr“ 
heißen wir auch in diesem Jahr wieder alle Kinder bei un-
serem diesjährigen Ferienprogramm willkommen. Lernt 
an unterschiedlichen Spielstationen zusammen mit Euren 
Eltern oder Großeltern die Jugendfeuerwehr kennen und 
freut euch am Ende auf eine kleine Überraschung.
Kulinarisch dürft ihr euch auch leckere selbstgemachte Ku-
chen und Kaffee freuen. Selbstverständlich bieten wir diese 
auch zum Mitnehmen an.
Wir freuen uns auf Euren Besuch.
Eure Jugendfeuerwehr Rust 
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KK-SCHÜTZENVEREIN 1927
RUST E.V.

Amy, wir Wünschen Dir viel Spaß und Erfolg bei der
Deutschen Meisterschaft
am kommenden Wochenende in Frankfurt.
 
Gut Schuss,
der Schützenverein

KK-Schützenverein 1927 Rust e.V. - Trainingszeiten ab 
Oktober 2024 -
 
Kinder von 7 - 12 Jahren
Lichtschießen
Mittwoch 18 - 19 Uhr
wöchentlich
 
Jugendtraining
Mittwoch 19 - 20 Uhr
wöchentlich
 
Erwachsene
jeden Mittwoch 20 - 22 Uhr
Sonntags ungerade Wochen 10 - 12 Uhr

SKATCLUB ´83
RUST E.V.

Spielabendtermine:
 
Donnerstag, 07.08.2025 findet der Skatabend von 19 Uhr – 
21 Uhr im Vereinsheim des AV Rust statt.
Gäste und Gästespieler sind jederzeit willkommen.
 
Donnerstag, 14.08.2025 findet der Skatabend von 19 Uhr – 
21 Uhr im Vereinsheim des AV Rust statt.
Gäste und Gästespieler sind jederzeit willkommen.
 
Karl Betscha
1.Vorsitzender Skatclub`83 Rust e.V.

SPORTVEREIN
RUST 1923 E.V.

AH-ABTEILUNG
 
Im Ferienmonat August findet kein Training statt.
Wir treffen uns jeden Freitag jeweils um 18:00 Uhr am Alten 
Rathaus zu einer gemeinsamen Fahrradtour.

Der Obstbauverein Rust bietet auch in diesem Sommer 
wieder für interessierte Obstbauern einen Sommerschnitt- 
bzw. Sommerriss-Kurs an Spindelbäumen an.

Darüber hinaus erfahren Sie wichtige Dinge über Pflege-
maßnahmen durch das Jahr.

Die Mitglieder der Pflanzergemeinschaft aber auch interes-
sierte Ruster Bürger/innen sind hierzu herzlich eingeladen. 
Die Teilnahme ist gebührenfrei.
 
Treffpunkt: Samstag, 8. August 2025 um 10.00 Uhr in 
der Obstanlage im „Steinengrün“.

Sie haben Fragen zu Ihrem Abonnement?

Kontaktieren Sie uns unter 0781/504 -5566
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SOZIALVERBAND VDK
RUST

Digital-Kompass: 
Gemeinsam digitale Barrieren überwinden
Gesellschaftliche Teilhabe setzt immer mehr digitale 
Kompetenzen voraus. Die Nutzung digitaler Medien bie-
tet vielfältige Chancen insbesondere auch für Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Digitale Medien können bei einer 
selbstständigen und selbstbestimmten Gestaltung des Le-
bensalltags unterstützen. Der Digital-Kompass stellt vielfäl-
tige Angebote rund um das Thema Internet zur Verfügung, 
wie zum Beispiel Beratung durch qualifizierte Engagierte 
in Treffpunkten vor Ort oder Online-Schulungen. Weitere 
Informationen unter https://www.digital-kompass.de/
 
Tipp: Am 4. November 2025 können Sie online an der 
Veranstaltung „Umgang mit Individuellen Gesundheitslei-
stungen (IGeL)“ teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Näheres finden Sie unter 
https://www.digital-kompass.de/termine

AKTUELL
DIE AGENTUR FÜR ARBEIT OFFENBURG  
INFORMIERT:
BiZ geschlossen vom 11. bis 15. August 2025
 
In der Kalenderwoche 33 vom 11. bis 15. August 2025 ist 
das Berufsinformationszentrum (BiZ) nicht geöffnet. Ab 
dem 18. August 2025 kann das BiZ wieder besucht wer-
den. Die Agentur für Arbeit Offenburg ist in dieser Zeit wie 
gewohnt geöffnet und telefonisch unter 0800 4 5555 00 
(Arbeitnehmer) erreichbar.

SCHWARZWALDVEREIN  
ETTENHEIM - HERBOLZHEIM E. V.
Schwarzwaldverein Ettenheim-Herbolzheim lädt für den 
Samstag 09.08.2025 zu einer Wanderung für Übergewich-
tige ein. Unsere Runde führt uns durch den Schmieheimer 
Wald. Treffpunkt 13 Uhr Parkplatz Winzergenossenschaft 
Münchweier. Die Wanderstrecke beträgt ca. 5,0 Km mit ca. 
96 hm. Genauere Informationen unter 
http://www.swv-ettenheim.de bei den Terminen und bei An-
drea Ibig, Telefon 0176 / 10104164
 
 

Der Schwarzwaldverein Ettenheim-Herbolzheim lädt seine 
Mitglieder und Gäste für Sonntag, den 17.08.2025, zu einer 
Busfahrt mit Wanderung Unterwegs auf dem Westweg und 
Renchtalsteig zum Glaswaldsee ein. Abfahrt Bus: Herbolz-
heim Rathaus 9:30 Uhr, Ringsheim Ochsenbrunnen 9:35 
und Ettenheim Gymnasium 9:40 Uhr. 

Fahrpreise: Mitglieder 17 €, Nichtmitglieder 20 €, Jugendli-
che 12€. Genauere Informationen finden Sie unter 
http://www.swv-ettenheim.de. 

Anmeldung erforderlich bis zum 13. August bei Jo Kimmig 
per E-Mail jo.kimmig@kabelbw.de.

-
Schwerpunktthema Wildunfälle – Tipps der Polizei
 
Das Rehwild befindet sich noch bis Mitte August in der Paa-
rungszeit („Blattzeit“). Dadurch kann es vermehrt zu plötz-
lichen Wildwechseln auf der Straße kommen.

• Nicht nur in der Dämmerung, auch tagsüber, kann es 
daher vermehrt zu Wildunfällen.

• Straßen durchschneiden den natürlichen Lebensraum 
mit den Wildwechseln und – wege.

• Beachten Sie unbedingt Wildwechsel-Schilder und fa-
hren Sie langsamer und aufmerksam. Häufig ist vor be-
sonderen Gefahrenstellen oder Gegenden mit viel Wild 
das Gefahrzeichen „Wildwechsel“ angebracht – reduzie-
ren Sie das Tempo!

• Sehen Sie Wild, verlangsamen Sie nochmals das Tempo.
• Ein „Wild“ kommt selten allein. Rechnen Sie stets mit 

mehreren Tieren.
• „Wild“ ist nicht vernünftig: Tiere laufen oft vor dem Fahr-

zeug her.
• Bringen Sie das Tier nicht in Hektik, - blenden Sie ab, 

fahren Sie langsam oder halten Sie an, es wird dann den 
Weg wieder weg von der Fahrbahn finden.

• Sollten Sie nicht rechtzeitig bremsen können, müssen 
Sie in Sekundenbruchteilen entscheiden, wohin Sie aus-
weichen können oder ob es das geringere Übel ist, einen 
„kontrollierten“ Wildunfall zu verursachen.

• Bedenken Sie:
• Fahren Sie nicht in den Gegenverkehr oder auf ein festes 

Hindernis wie einen Baum neben der Fahrbahn.
• Menschenleben könnten dadurch noch stärker in Gefahr 

kommen.
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mat- und brauchtumspflegerische Vorhaben verblei-
ben. Das verbleibende Drittel erhält der Arbeitskreis Ale-
mannische Heimat für seine überregionale Förderung. Die 
Sammlung kann auch von Jugendlichen ab dem 14. Le-
bensjahr durchgeführt werden. Als Anerkennung für ihren 
Einsatz „Für die Heimat“ können die Sammler bis zu 10 % 
des Sammelergebnisses erhalten.
 
Personen, die Interesse an der Durchführung der Samm-
lung haben, wenden sich bitte an die Geschäftsstelle des 
Arbeitskreis Alemannische Heimat im Regierungspräsidi-
um Freiburg, Frau Susanne Radetzky, Tel. 0761/208-4602 
Email susanne.radetzky@rpf.bwl.de
 
Sollten sich keine Sammlerinnen und Sammler finden, 
dann kann eine Spende auch direkt auf das Konto des Ar-
beitskreis Alemannische Heimat überwiesen werden: Spar-
kasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, 
IBAN: DE28 6805 0101 0002 0287 81.

SCHWANAUER KULTURSOMMER 2025
Nachdem in den vergangenen zwei Jahren der "Schwa-
nauer Kultursommer" der Gemeinde Schwanau in Zusam-
menarbeit mit den örtlichen Vereinen unter dem Motto "4 
sind Schwanau - den Sommer in der Heimat genießen" 
eine große Resonanz fand, wird diese beliebte Veranstal-
tungsreihe auch in diesem Sommer fortgesetzt.
Nach dem erfolgreichen Auftakt am vergangenen Wochen-
ende erwartet die Besucher noch ein abwechslungsreiches 
Programm an drei weiteren Veranstaltungsabenden.
Am 8. August steht „Wein & Genuss“ im Außenbereich des 
Bürgersaals in Ottenheim auf dem Programm. Regionale 
Weine und Spirituosen vom Weingut Erb und der Brennerei 
Südstraße laden zur Verkostung ein, musikalisch untermalt 
vom Duo „Ulli Bohnert & Julia“. Für das leibliche Wohl sorgt 
der Musikverein Ottenheim.
Literaturfreunde kommen am 15. August im Heimethüs 
Nonnenweier auf ihre Kosten. Toni Vetrano liest aus sei-
nem Buch „Antonio im Badnerland“ und gibt unterhaltsame 
Einblicke in sein Leben als Kind italienischer Gastarbeiter. 
Der Historische Förderverein Schwanau bietet passende 
italienische Speisen und Getränke an. Beginn ist um 19:00 
Uhr.

Den Abschluss des Kultursommers bildet der „Sommera-
bend am See“ am 29. August am Grünloch. Ab 18:00 Uhr 
sorgt das Offenburger Akustikduo „die.Bernhards“ für die 
musikalische Unterhaltung. Für leichte Sommersnacks und 
Getränke ist ebenfalls gesorgt. Veranstalter sind die Ge-
meinde Schwanau, die Grünlochangler und die Bäschili 
Hexen.
 
Bürgermeister Marco Gutmann freut sich auf die kommen-
den Veranstaltungen und dankt den örtlichen Vereinen und 
ihren ehrenamtlichen Helfern für die tatkräftige Unterstüt-
zung.

Was tun, wenn’s passiert ist?
• Unfallstelle absichern
• Polizei verständigen – 110 – wir informieren den Jagd-

pächter.
• Tote Tiere nicht anfassen – eventuell Infektionsgefahr/

Krankheiten.
• Wenn notwendig: dann Handschuhe und, aufgepasst, 

verletzte Tiere könnten sich noch wehren.
• Tote Tiere dürfen nicht mitgenommen werden – strafbar.
• Nicht einfach weiterfahren und das tote oder verletzte 

Tier einfach liegenlassen – Verstoß gegen das Tier-
schutzgesetz ist denkbar und strafbar (unnötiges Leid).

• Schaden von Polizei wegen Versicherung bestätigen las-
sen.

• Zeugen notieren und Bilder machen.
 
Fazit:
• Fahren Sie langsam und fahren Sie auf Sicht. 
• Bedenken Sie, dass Sie auf Sicht anhalten müssen – bei 

schmalen Wegen auf halbe Sicht.

FREITAGSFÜHRUNG IN ETTENHEIM
Barocker Rundweg
Am Freitag, 8. August findet die nächste öffentliche Füh-
rung statt. Die Stadtführerin zeigt auf dem Rundweg die 
Winkel und Gassen der Barockstadt Ettenheim. Gäste und 
Einheimische sind herzlich willkommen.
Treffpunkt ist um 19 Uhr vor dem Rathaus beim Bärenbrun-
nen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kosten lie-
gen bei 4,- € pro Person, Kinder bis 17 Jahre sind frei.

HAUS- UND STRASSENSAMMLUNG  
„FÜR DIE HEIMAT“
Der Begriff „Heimat“ taucht wieder überall auf. Er ist wie-
der in aller Munde und das ist gut so. Unser aktuelles Zeit-
geschehen ist geprägt von Zuwanderung, Asylsuchenden 
und von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Da ist Heimat 
wichtig.
 
Schon seit 1947 wird in Südbaden ein „Tag der Heimat“ 
gefeiert. Der „Tag der Heimat“ ist ein bundesweiter Ge-
denktag am ersten Sonntag im September. Dabei ging 
und geht es um unsere Heimat mit ihrem Charakter, ihren 
Traditionen, ihrer Sprache, ihren Bräuchen und ihrer Land-
schaft. Mit diesem „Tag der Heimat“ ist in Südbaden eine 
Haus- und Straßensammlung für Objekte der Heimat- und 
Brauchtumspflege im regionalen und überregionalen Be-
reich verbunden.
 
Diese Haus- und Straßensammlung „Für die Heimat“ fin-
det im Zeitraum vom 14. September bis zum 21. Okto-
ber 2025 statt. Besonders wichtig ist dabei, dass 2/3 des 
Sammlungserlöses in der Gemeinde für dortige hei-
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RINGSHEIMER WEIN- UND GASSENFEST
Gemütliches Flanieren bei gutem Essen und bester 
Unterhaltung 
Vom Samstag, 23. bis Montag, 25. August findet das be-
liebte, traditionelle Wein- und Gassenfest in der Ringshei-
mer Ortsmitte statt. Die Ringsheimer Vereine freuen sich 
auf zahlreiche Gäste aus Nah und Fern.
Das Essensangebot bietet auch in diesem Jahr wieder eine 
breite Auswahl an den verschiedensten Gerichten. Neben 
den bewährten Gerichten wie Schnitzel und Steak sowie 
Grill- und Currywurst werden in diesem Jahr erstmals auch 
ein Kräuterkrustenbraten, Paprika-Puten-Gulasch und 
Champignons im Bierteig angeboten. Auch vegetarischen 
Speisen wie eine Bowl mit vegetarischen Maultaschen, 
Grillkäse mit Salaten, Blumenkohl-Käse-Medaillon neben 
vielen weiteren leckeren Speisen halten die Lauben wieder 
für die Besucher bereit.
Die Gemeindeteams der katholischen und evangelischen 
Kirchengemeinden laden am Sonntag, um 10 Uhr zum öku-
menischen Gottesdienst auf dem
Rathausplatz ein. Bei schlechtem Wetter wird der Gottes-
dienst in die katholische Kirche verlegt.
 
Das musikalische Unterhaltungsprogramm wird über das 
ganze Wochenende hinweg begeistern. Am Samstag un-
terhalten die Bands „Just divine“ am Rathausplatz und „Do 
it“ in der Herrenstraße die Gäste. Am Sonntagmittag spielt 
die „Schorleband“ aus Mahlberg für die Besucher und am 
Abend begeistert die Partyband „Duo Etival“, ebenfalls 
am Rathausplatz. Am Montag laden die Vereine ganztags 
nochmals zum gemütlichen Flanieren auf dem
Wein- und Gassenfest ein. Ab 18 Uhr begleitet die Band 
„Badisch Blech“ am Rathausplatz und in der Herrenstraße 
legt DJ Christoph Schneider auf.
 
Die Ringsheimer Vereine und Organisationen freuen sich 
auf Ihren Besuch.

SELBSTHILFEGRUPPE FÜR FASD-BETROFFENE 
STARTET IM ORTENAUKREIS
Initiiert von zwei Angehörigen soll im Ortenaukreis eine 
Selbsthilfegruppe zu FASD (Fetale Alkoholspektrumstö-
rung) ins Leben gerufen werden. FASD ist ein Sammelbe-
griff für eine Reihe von Schädigungen eines Kindes, die 
durch Alkoholkonsum während der Schwangerschaft verur-
sacht werden. „Dazu gehört eine Vielzahl von Symptomen 

wie Wachstumsstörungen, spezifischen Gesichtsmerkma-
len, Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsdefiziten und 
anderen Problemen. Die dadurch entstehenden Schwie-
rigkeiten haben Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter 
und stellen Betroffene und deren Familien täglich vor große 
Herausforderungen“, so Moritz Schulz, Leiter des Amts für 
Soziale und Psychologische Dienste.
Elisa Weber von der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
unterstützt die beiden Initiatorinnen bei der Gruppengrün-
dung: „Selbsthilfegruppen sind Orte, an denen sich Betrof-
fene und deren Familien verstanden fühlen, sich über ihre 
Alltagsprobleme und Sorgen austauschen und Kraft für den 
Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen schöpfen 
können.“
Willkommen sind sowohl Familien mit betroffenen Kindern 
und betroffene Erwachsene als auch Menschen, die sich 
in der Beschreibung wiedererkennen, auch wenn bei ihnen 
bisher noch keine Diagnose von FASD vorliegt.
Interessierte können sich bei der Kontaktstelle für Selbsthil-
fegruppen im Ortenaukreis melden.
Telefon: 0781 805 9771
E-Mail: selbsthilfe@ortenaukreis.de

JETZT NOCH MITMACHEN BEIM  
FOTOWETTBEWERB UND  
ATTRAKTIVE PREISE GEWINNEN
Das Landratsamt Ortenaukreis sucht die eindrucks-
vollsten Landschaftsmotive aus der Region
Der Countdown läuft: Noch bis zum 30. August können Fo-
tobegeisterte ihre schönsten Landschaftsmotive aus der 
Ortenau beim Fotowettbewerb 2025 einreichen. Unter dem 
Motto „Ortenau-Momente“ sucht die Tourismusabteilung 
des Landratsamts die eindrucksvollen Aufnahmen, die be-
sondere Stimmungen, Orte oder Perspektiven in der Natur- 
und Kulturlandschaft der Region einfangen.

„Die Ortenau bietet eine unverwechselbare Kulisse für 
eindrucksvolle Aufnahmen. Jeder Blick auf unsere Heimat 
erzählt eine eigene Geschichte. Der Fotowettbewerb lädt 
dazu ein, diese besonderen Orte mit der Kamera festzuhal-
ten und mit anderen zu teilen“, ruft Landrat Thorsten Erny 
zur Teilnahme auf.

Mitmachen lohnt sich: Die fünf besten Motive werden von 
einer unabhängigen Fachjury ausgezeichnet und mit hoch-
wertigen Preisen aus der Region prämiert. Auf die Gewin-
ner warten Eintrittskarten für HALLOWinter im Europa-Park 
Rust, Tickets für das Nordische Lichterfest in Rulantica, 
eine SchwarzwaldCard, eine Familieneintrittskarte für das 
Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof sowie ein 
Spezialitätenkorb des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord. 
Zudem werden die Siegerbilder in der Novemberausgabe 
des beliebten Magazins #Heimat abgedruckt.
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In der Weiterbildung zur „Staatlich geprüften Fachkraft für 
Brennereiwesen“ erwerben die Teilnehmenden fundierte 
Kenntnisse und Fertigkeiten in den Bereichen Brennerei-
technik, Herstellung von Destillaten, Marketing, Betriebs-
management, Rohstofferzeugung, Ökologie und Land-
schaftspflege. Ziel der Ausbildung ist es, den Betriebszweig 
Brennerei professionell führen und damit einen wichtigen 
Beitrag zum Einkommen des Betriebs leisten zu können.
Die Ausbildung erstreckt sich über zwei Winterhalbjahre 
mit Fachunterricht und Praxiseinheiten sowie ein Sommer-
halbjahr mit Projektdurchführungen und Exkursionen. Sie 
wird in Teilzeitform angeboten und in enger Abstimmung 
mit den Studierenden organisiert, um eine bestmögliche 
Vereinbarkeit mit beruflichen und betrieblichen Verpflich-
tungen sicherzustellen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlossene 
Berufsausbildung sowie Brennereierfahrung. Wer die Zu-
lassungsvoraussetzungen erfüllt, kann nach Abschluss der 
Fachkraftprüfung zudem an der Abschlussprüfung im an-
erkannten Ausbildungsberuf „Brennerin/Brenner“ teilneh-
men.
Interessierte können sich bei Maria Gille telefonisch unter 
0781 805 7118 oder per E-Mail an 
maria.gille@ortenaukreis.de über die Fachklasse infor-
mieren und anmelden.

VERANSTALTUNGSREIHE DORT –  
DONNERSTAGS IN DER ORTENAU
Genießen Sie jeden Donnerstag abwechslungsreiche und 
unterhaltsame Events, die kulturelle Höhepunkte mit kuli-
narischen Besonderheiten der Ortenau verbinden. Ob bei 
Themenführungen, stimmungsvollen Sundownern oder 
musikalischen Events, im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
DORT – donnerstags sind Sie eingeladen, die Vielfalt un-
serer Region auf besondere Weise zu erleben.
 
Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen DORT-
Broschüre oder auf der Tourismuswebsite unter 
www.ortenau-tourismus.de.

„Ob Panoramablicke vom Schwarzwald, dichte Wälder, gol-
dene Rebhänge oder die Weite der Rheinebene, wir freuen 
uns über jede Einsendung, die die Ortenau aus Ihrer ganz 
persönlichen Perspektive zeigt“, sagt Projektleiterin Jose-
fa Biegert von der Tourismusförderung. „Der Wettbewerb 
lebt von der Vielfalt. Jede Aufnahme trägt dazu bei, unsere 
Region im besten Licht zu zeigen“, so Biegert weiter. Ein 
besonderer Mehrwert: Alle eingereichten Motive können 
im Rahmen der Tourismus- und Regionalvermarktung des 
Landratsamts verwendet werden, etwa auf Social Media, 
auf der Website, in Printpublikationen oder auch in Präsen-
tationen.
Mitmachen können alle Fotobegeisterten, egal ob Hobby-
fotograf, Profifotograf, Einheimische oder Gäste. Bis zum 
30. August 2025 können die drei schönsten Motive über die 
Tourismuswebsite (www.ortenau-tourismus.de/fotowett-
bewerb) eingereicht werden. Ausführliche Informationen 
und die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf der 
Tourismuswebsite abrufbar. Fragen beantwortet die Touris-
musabteilung unter Telefon (0781 805 1727) oder per E-
Mail (tourismus@ortenaukreis.de).

NOCH PLÄTZE FREI: 
Neue Fachklasse Hauswirtschaft startet im November 
2025
Die Fachschule am Amt für Landwirtschaft des Ortenau-
kreises bietet ab Anfang November 2025 wieder eine neue 
Fachklasse für Hauswirtschaft an. Interessierte haben 
noch die Möglichkeit, sich für die Teilnahme anzumelden.
Das fachschulische Angebot richtet sich an alle, die ohne 
Berufsausbildung im hauswirtschaftlichen Bereich tätig 
sind und künftig als qualifizierte Fachkraft einsteigen und 
beruflich aufsteigen möchten.
Im Mittelpunkt des Unterrichts steht die Vermittlung aller 
prüfungsrelevanten theoretischen und praktischen Fachge-
biete wie Ernährung, Speiseplanung, Wäschepflege, Haus-
reinigung, hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung, 
Gesundheitslehre, Wirtschaftslehre und Fachrechnen.
Die Ausbildung erstreckt sich über zwei Winterhalbjahre 
sowie ein Sommerhalbjahr mit Fachunterricht in Theorie 
und Praxis sowie ergänzenden Exkursionen. Der Unterricht 
findet wöchentlich an einem Vormittag und an einem Nach-
mittag statt (Ferienzeiten sind frei).
Die Fachklasse kann im Sommer 2027 mit der Berufsab-
schlussprüfung zur „Staatlich geprüften Hauswirtschafte-
rin“ bzw. zum „Staatlich geprüften Hauswirtschafter“ abge-
schlossen werden.
 

Noch Plätze frei in der Fachklasse für Brennereiwesen
Die Fachschule für Landwirtschaft startet im Herbst 2025 
erneut eine Fachklasse für Brennereiwesen. Interessierte 
Betreiberinnen und Betreiber von Klein- und Obstbrenne-
reien haben noch die Möglichkeit, sich für die Teilnahme 
anzumelden.

Informieren Sie Ihr Umfeld über
wichtige Ereignisse.

Nutzen Sie unsere preisgünstigen
Familienanzeigen.

0781/504 -1455
oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de
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Im Alter 
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Inserieren Sie am 22. August 2025
auf unseren Sonderseiten mit 
dem Titel:

Die Bauprofis

SONDERSEITEN
in den amtlichen Nachrichtenblättern

Anzeigenschluss:
18. August 2025, 12 Uhr

Information & Beratung:
Ihre zuständige Mediaberaterin oder 
07 81 / 504 - 14 65 – anb.anzeigen@reiff.de

22. August 2025

 anb.anzeigen@reiff.de
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Jede Woche aktuell
Informationen aus Vereinen, Kirchen, Handel
und Gewerbe.

Ende des
redaktionellen

Teils
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Danke

Hilde Baumann 
geb. Bodemer 

* 18.09.1935     † 15.07.2025

Herzlichen Dank
-  der Gemeinde Rust für den Nachruf  

und den Blumenschmuck.
- Frau Dr. Schubert und dem Praxisteam.
- den Freundinnen von der Kartenspiel Runde.
-  dem Bestattungshaus Link für die würdevolle Trauerfeier 

und der hilfreichen Unterstützung.
-  für die vielen Zeichen der Freundschaft und des  

Mitgefühls in Wort und Schrift.

Rust, im August 2025

Andrea Schmider mit Familie
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Stellenmarkt

IHR AUFGABENGEBIET

Zur Verstärkung im Bereich Rotation suchen wir bald-
möglichst einen Mitarbeiter (m/w/d) für Wartungs- 
und Reinigungstätigkeiten an der Druckmaschine für 
eine langfristige Zusammenarbeit.

IHRE QUALIFIKATIONEN

  Sie arbeiten gerne im Team
  Sie sind flexibel, belastbar und engagiert
  Sie arbeiten selbstständig und gewissenhaft

ARBEITSZEITEN

  Dienstag von 7 bis 14 Uhr

INTERESSIERT? 
Bewerbung gerne per Mail oder per 
WhatsApp unter: 01 72 631 11 96

reiff zeitungsdruck gmbh | Frau Heidi Gmeiner 
Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg
Mail: sekretariat.versand@reiff.de

WIR SUCHEN SIE

MITARBEITER 
ROTATION 

(M/W/D)
auf 556-Euro-Basis

Für unsere seniorengerechten Wohnungen suchen wir aus Ettenheim
oder direkter Umgebung:
 Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger, Pflegehelfer oder
Quereinsteiger für Nachtrufbereitschaften von zu Hause aus
Minijob Bezahlung nach AVR  bis zu 15 Nächten/Monat
 Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger oder Pflegehelfer
für die Pflege, Tag- und Nachtrufbereitschaften von zu Hause aus
Minijob Bezahlung nach AVR  bis zu 30 Stunden/Monat
 Heilerziehungspfleger für die Betreuung von Menschen mit
Behinderungen, Nachtrufbereitschaften im Haus
 Teilzeit bis 50%  Bezahlung nach AVR

}

Telefon 07822/4884 ∙ www.stjosefshaus.de ∙ E-Mail bewerbung@stjosefshaus.de
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IM TRAUERFALL
– Für Sie da

STEFAN BUSCH
STEINMETZ &
STEINBILDHAUERMEISTER
LÖWENSTRASSE 31
77966 KAPPEL-GRAFENHAUSEN
TEL: 07822 6 19 07
FAX: 07822 86 75 89

www.stein-busch.de

GRABMALE
GRABSCHMUCK

BRUNNEN
SKULPTUREN

RESTAURATION
NATURSTEINARBEITEN

L i n k
Bestattungen

❍ Erledigung sämtlicher Formalitäten
❍ Erd-, Feuer-, Natur- u. Seebestattung
❍ Überführung im In- u. Ausland
❍ Bestattungsvorsorge
Fischerstraße 36 • Telefon: 0 78 22/63 74
D-77977 Rust • Mobil: 0171/2 67 87 96

Feuerwehrstr. 1 ∙ 77652 OG-Bohlsbach

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
15. 8. Im Alter gut versorgt Anzeigenschluss, 11. 8. 12 Uhr

22. 8. Die Bauprofis Anzeigenschluss, 18. 8. 12 Uhr

29. 8. Sanfte & Alternative Heilmethoden Anzeigenschluss, 25. 8. 12 Uhr

29. 9. Bei uns stimmt Preis und Leistung Anzeigenschluss, 25. 8. 12 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf einer dieser Seiten präsentieren?

Wir beraten Sie gerne.

 07 81 / 504 - 1465 |  anb.anzeigen@reiff.de
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Jetzt Abo abschließen und Täter finden!

Täglich ein spannendes Kapitel 
des Heimat-Krimis lesen

 07 81 / 504 - 55 55  leserservice@reiff.de  mittelbadische.de/e-paper
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 07 81 / 504 - 55 55  leserservice@reiff.de 

Jetzt Abo abschließen und Täter fi nden!

des Heimat-Krimis lesen

Jetzt Abo abschließen und Täter fi nden!

EXKLUSIV
IM E-PAPER
DER MITTELBADISCHEN PRESSE

Jede Woche
aktuelle Informationen
aus Vereinen, Kirchen,
Gewerbe und Einzelhandel.

Wir sorgen dafür, dass
lokale Nachrichten
dort ankommen, wo sie am
meisten interessieren.

Lesespaß für die ganze Familie!



23

B
AU

EN
U

N
D

W
O

H
N

EN

Fo
to

:
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
/s

yd
a

pr
od

uc
ti

on
s

IMMOBILIEN

Finden Sie Ihr Traumhaus in der FertighausWelt Schwarzwald.  
Direkt an der A5 – Ausfahrt Ettenheim | 77966 Kappel-Grafenhausen | www.fertighauswelt.de

TRAUMHÄUSER 
LIVE ERLEBEN

TAG DER MUSTERHÄUSER20. + 21.09.2025EINTRITT FREI!

Immobilien-Teilverkauf
Schnell an Kapital kommen -

ohne Ihr Zuhause zu verkaufen!
Sie besitzen eine Immobilie? Dann nutzen Sie sie für mehr

finanzielle Freiheit! Ob für Ihre Familie, eine Renovierung oder
einfach mehr Liquidität – mit einem Immobilien-Teilverkauf

sichern Sie sich Kapital, ohne ausziehen zu müssen!
• Komplettverkauf statt Teilverkauf? Wir zeigen
Ihnen beide Wege – klar und verständlich

• Keine Schulden oder Kredite
• Sofort Kapital auf dem Konto!
• Eigentum & Wohnrecht bleiben erhalten!

Warten Sie nicht - nutzen Sie ihre Immobilie JETZT
für mehr finanzielle Freiheit! Sofort anrufen:

0171-853 3270; Mail: a.huberimmobilie@gmx.de
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Haustechnik Deibel GmbH

Kundendienst

Sanitäre-,Heizungs-,

und

Solar-Anlagen

Blechnerei

Kernbohrungen

Fischerstr.39 77977 Rust Tel. 07822/865853 Fax 865854

info@haustechnik-deibel.de

www.haustechnik-deibel.de

Die Neue Zeit TV –
jetzt auch über Kabel (Vodafone) deutschlandweit zu empfangen!

Mehr Infos: www.die-neue-zeit.tv

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Obacht, bitte lesen!
AuchKleinigkeiten können Ihren
Geldbeutel deutlich auffrischen!

SUCHE UND KAUFE
Möbel, Porzellan, Bleikristall, Schnitzereien, Bilder, Teppiche, Bronzefiguren,
Zinn, Handtaschen, Abendkleider, Trachten, Uhren, Tafelsilber, Münzen,

Sammlermünzen, Schmuck und andere Nachlässe.

Pelze und Nerze von 500,– € bis 3.500,– €
Leder- und Lammfelljacken

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Fam. Grün · Tel. 0781/47445721

Gewerblich

Wir sind für Kinder da
Helfen Sie uns notleidenden Kindern in unseren
Kinderdorffamilien Hoffnung zu schenken!

IBAN: DE80 1002 0500 0003 3910 01
Fon +49 30 206491-17
www.albert-schweitzer-verband.de

Bundesverband

Gemeinsam stark –

Sie und wir
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